
 

  

S 16 R 279/17

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren aufstockende Leistung

Erstattungsanspruch
Übergangsgeld
vorläufige Leistungserbringung

Leitsätze Ein Erstattungsanspruch eines
Grundsicherungs- gegen einen
Rentenversicherungsträger wegen
„aufstockender“ Leistungen bei Anspruch
des Versicherten auf Übergangsgeld
besteht nicht (entgegen BSG Urteil vom
12.04.2017 – B 13 R 14/16 R).

Normenkette SGB II § 25
SGB VI § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
SGB VI § 20 Abs. 1 Nr. 3b
SGB VI § 21 Abs 4
SGB VI § 3 Satz 1 Nr 3a
SGB X § 102 Abs. 1
SGB X § 102 Abs. 2

1. Instanz

Aktenzeichen S 16 R 279/17
Datum 05.07.2018

2. Instanz

Aktenzeichen L 19 R 585/18
Datum 03.03.2021

3. Instanz

Datum -

Â 

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 05.07.2018 wird
zurÃ¼ckgewiesen.
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II. Der KlÃ¤ger trÃ¤gt die Kosten auch des Berufungsverfahrens.

III. Die Revision wird zugelassen.

IV. Der Streitwert des Verfahrens wird fÃ¼r beide Instanzen auf jeweils 756,53 â�¬
festgesetzt.

Â 

T a t b e s t a n d :

Streitig ist zwischen den Beteiligten, ob der KlÃ¤ger gegen die Beklagte einen
Anspruch auf Erstattung von aufstockend gezahltem Arbeitslosengeld II in HÃ¶he
von 756,53 â�¬ hat.

Die 1983 geborene Versicherte A. war als Servicekraft in einem Hotel
versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Seit 25.03.2014 bestand ArbeitsunfÃ¤higkeit
mit Krankengeldbezug, anschlieÃ�end ab dem 05.10.2014 mit Bezug von
Arbeitslosengeld.

Am 01.07.2014 beantragte die Versicherte bei der Beklagten die GewÃ¤hrung einer
stationÃ¤ren medizinischen RehamaÃ�nahme unter Mitnahme ihrer drei Kinder.

Die Beklagte lehnte zunÃ¤chst die GewÃ¤hrung der MaÃ�nahme mit Bescheid vom
08.09.2014 ab, weil eine konsequente ambulante nervenÃ¤rztliche Behandlung
ausreichend sei. Auf den Widerspruch der Versicherten vom 18.09.2014 bewilligte
die Beklagte mit Bescheid vom 26.11.2014 eine stationÃ¤re medizinische Reha-
maÃ�nahme im Reha-Zentrum Bad F. fÃ¼r die Dauer von 5 Wochen. Auf Wunsch
der Versicherten hin erfolgte ein Wechsel der Einrichtung wegen der geplanten
Kindermitnahme (Bescheid vom 04.02.2015). Die Versicherte befand sich sodann in
der Zeit vom 24.02.2015 bis 14.04.2015 zur stationÃ¤ren medizinischen
RehamaÃ�nahme im A. Klinikum.

Die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit â�� Agentur fÃ¼r Arbeit WÃ¼rzburg â�� (im
folgenden BA) hob mit Bescheid vom 18.02.2015 die Bewilligung von
Arbeitslosengeld ab dem 24.02.2015 wegen der bevorstehenden Reha-MaÃ�nahme
mit Anspruch auf Ã�bergangsgeld auf.

Die Beklagte bewilligte der Versicherten mit weiterem Bescheid vom 23.03.2015
Ã�bergangsgeld fÃ¼r die Dauer der stationÃ¤ren RehamaÃ�nahme in HÃ¶he von
13,51 â�¬ kalendertÃ¤glich entsprechend dem vorangegangenen Leistungsbetrag
des Arbeitslosengeldes.

Mit Schreiben vom 09.12.2014 hatte der KlÃ¤ger der Beklagten mitgeteilt, dass die
Versicherte seit dem 01.11.2014 Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch â�� SGB II â�� erhalte. Es werde ein Erstattungsanspruch â��nach
Â§Â§ 102 ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB Xâ�� geltend gemacht.
Gleichzeitig gelte dieses Schreiben als Antragstellung nach Â§ 5 Abs 3 SGB II.
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Mit Schreiben vom 17.04.2015 teilte der KlÃ¤ger der Beklagten mit, dass er fÃ¼r
die Zeit der RehamaÃ�nahme insgesamt 673,17 â�¬ gezahlt habe und in dieser
HÃ¶he ErstattungsansprÃ¼che â��nach Â§ 104 SGB X iVm Â§Â§ 40 Abs 2, 40a SGB
IIâ�� bestÃ¼nden. Weiter seien BeitrÃ¤ge zur Krankenversicherung in HÃ¶he von
70,31 â�¬ und zur gesetzlichen Pflegeversicherung in HÃ¶he von 13,05 â�¬
entrichtet worden, auf die gemÃ¤Ã� Â§ 40 Abs 2 Nr 5 SGB II ein Ersatzanspruch
bestehe. Insgesamt ergebe sich ein Gesamtbetrag in HÃ¶he von 756,53 â�¬.

Die Beklagte lehnte mit Schreiben vom 08.05.2015 einen Erstattungsanspruch des
KlÃ¤gers ab. Das Ã�bergangsgeld sei fÃ¼r die Dauer der medizinischen
Rehabilitation der Versicherten in HÃ¶he von 13,51 â�¬ tÃ¤glich gezahlt worden.
Dieses sei bereits an die Versicherte ausbezahlt und vom KlÃ¤ger auch bei der
Berechnung der der Versicherten zustehenden Leistungen nach dem SGB II als
anrechenbares Einkommen berÃ¼cksichtigt worden. Aufgrund des prinzipiell
fehlenden Anspruchs auf ein zusÃ¤tzliches Ã�bergangsgeld in HÃ¶he des
Arbeitslosengeldes II kÃ¶nne der Erstattungsanspruch nicht befriedigt werden.
GrundsÃ¤tzlich seien die Forderungen eines erstattungsberechtigten
LeistungstrÃ¤gers nur dann erstattungsfÃ¤hig, wenn es sich um
â��entsprechendeâ�� und nicht wie vorliegend um â��weiterzuzahlendeâ��
Leistungen handele. Die AufstockungsbetrÃ¤ge seien weiterzuzahlende Leistungen
des KlÃ¤gers.

Der KlÃ¤ger hat daraufhin am 25.06.2015 Klage zum Sozialgericht Bayreuth (SG)
erhoben, die zunÃ¤chst unter dem Aktenzeichen S 16 R 438/15 gefÃ¼hrt wurde. Es
wurde beantragt, die Beklagte zur Zahlung von 756,53 â�¬ zu verurteilen. Die
Versicherte habe sowohl einen Anspruch auf Ã�bergangsgeld in HÃ¶he des
â��Arbeitslosengeldes Iâ�� als auch in HÃ¶he des Arbeitslosengeld-II-Bezuges. Der
KlÃ¤ger wÃ¤re in der geltend gemachten HÃ¶he der Erstattungsforderung nicht zur
Leistung verpflichtet gewesen, wenn die Leistung der Beklagten rechtzeitig gezahlt
worden wÃ¤re. Deshalb stehe dem KlÃ¤ger ein Erstattungsanspruch nach â��Â§
104 Abs 1 S 2 SGB Xâ�� in voller HÃ¶he zu, da insoweit der Anspruch auf
Ã�bergangsgeld nach Â§ 107 SGB X als erfÃ¼llt gelte. Ferner werde auf die
Entscheidung des Sozialgerichts Bayreuth vom 23.07.2013 im Verfahren S 7 R
1103/12 verwiesen.

Wegen eines beim Bayer. Landessozialgericht anhÃ¤ngigen Berufungsverfahrens
zur streitgegenstÃ¤ndlichen rechtlichen Problematik (Az L 19 R 817/14 gegen die
Entscheidung des SG im Verfahren S 7 R 1103/12) wurde mit Zustimmung der
Beteiligten mit Beschluss vom 11.08.2015 das Ruhen des Verfahrens angeordnet.
Auf Antrag des KlÃ¤gers vom 24.04.2017 wurde das Verfahren wieder
aufgenommen und unter dem Az S 16 R 279/17 fortgesetzt. Zur BegrÃ¼ndung hat
der KlÃ¤ger auf den Terminbericht des BSG vom 13.04.2017 verwiesen. Das BSG
habe unter Aufhebung des Urteils des Bayer. Landessozialgerichts vom 04.05.2016
(L 19 R 817/14) entschieden, dass auch hinsichtlich der Aufstockungszahlungen ein
Erstattungsanspruch nach Â§ 25 SGB II bestehe.

Auf Nachfrage des SG, ob unter BerÃ¼cksichtigung des Urteils des BSG der
Klageanspruch anerkannt werde, hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 24.05.2017
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unter Hinweis auf das Gemeinsame Rundschreiben der RentenversicherungstrÃ¤ger
zum Ã�bergangsgeld (Stand: Dezember 2014 â�� II, Abschn.: 2.3.3) mitgeteilt, dass
ein Anerkenntnis nicht erfolge. Beziehe ein Versicherter Arbeitsentgelt,
Arbeitseinkommen, Krankengeld oder Arbeitslosengeld und zeitgleich
Arbeitslosengeld II, habe das Arbeitslosengeld II den Charakter einer ergÃ¤nzenden
Sozialhilfe. GrundsÃ¤tzlich kÃ¶nnten nur solche Forderungen eines
erstattungsberechtigten LeistungstrÃ¤gers erstattungsfÃ¤hig sein, wenn es sich um
â��entsprechendeâ��, nicht aber â�� wie vorliegend â�� um
â��weiterzuzahlendeâ�� Leistungen handele. Die Versicherte habe gegenÃ¼ber
der Beklagten gemÃ¤Ã� Â§ 21 Abs 4 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB VI
â�� lediglich Anspruch auf Ã�bergangsgeld in HÃ¶he des Arbeitslosengeldes. Das
Ã�bergangsgeld schlieÃ�e sich unmittelbar an den Bezug des Arbeitslosengeldes
an. Zur Sicherung des Existenzminimums sei bereits das Arbeitslosengeld vom
KlÃ¤ger aufgestockt worden. Dieser Anspruch auf Aufstockung dÃ¼rfte auch
wÃ¤hrend des Bezuges von Ã�bergangsgeld in HÃ¶he des Arbeitslosengeldes
fortbestehen. Im Ã�brigen habe bei einem Streit Ã¼ber einen Erstattungsanspruch
der nachrangige oder unzustÃ¤ndige LeistungstrÃ¤ger die Entscheidung des
vorrangigen oder zustÃ¤ndigen LeistungstrÃ¤gers grundsÃ¤tzlich hinzunehmen.

Mit weiterem Schriftsatz vom 09.03.2018 hat die Beklagte darauf hingewiesen, dass
auch nach Beratung der Grundsatzgremien der TrÃ¤ger der gesetzlichen
Rentenversicherung der Entscheidung des BSG vom 12.04.2017 nicht gefolgt
werden kÃ¶nne. Nach Auffassung der RentenversicherungstrÃ¤ger wÃ¼rden
AufstockungsbetrÃ¤ge der SGB II-TrÃ¤ger weiterhin keinen Erstattungsanspruch
nach Â§ 25 SGB II iVm Â§ 102 SGB X auslÃ¶sen. ErgÃ¤nzendes Arbeitslosengeld II
werde weder von Â§ 25 SGB II noch von Â§ 20 SGB VI erfasst. Mit dem Ausdruck
â��zuvorâ�� werde seine rentenrechtliche Anbindung gefordert. Es sei gesetzlich
nicht gewollt, neben dem Anspruch auf Ã�bergangsgeld auf Basis eines
beitragsrelevanten Entgeltes einen weiteren Anspruch auf Ã�bergangsgeld aus
einem â��FÃ¼rsorgesystemâ�� (GesetzesbegrÃ¼ndung zum
Haushaltsbegleitgesetz 2011) ohne Beitragsanbindung zu setzen. Das BSG gehe in
der Annahme fehl, der Gesetzgeber habe mit der EinfÃ¼gung des Â§ 25 SGB II
bezweckt, den Personenkreis der zum Ã�bergangsgeld Berechtigten auf FÃ¤lle
auszuweiten, welche steuerfinanziert in der Folge der ergÃ¤nzenden Sozialhilfe und
ohne Beitragsanbindung zur Rentenversicherung stÃ¼nden. Â§ 25 SGB II sei
rÃ¼ckwirkend zum 01.01.2005 in Kraft getreten. Der Grund fÃ¼r die Neuregelung
des Â§ 25 SGB II, der ursprÃ¼nglich eine Regelung zum Weiterbezug von
Krankengeld beinhaltet habe, habe darin bestanden, dass eine flÃ¤chendeckend
verbindliche Verwaltungsabsprache zwischen den RV- und SGB II-TrÃ¤gern mangels
Verbandskompetenzen auf kommunaler Ebene nicht habe zustande kommen
kÃ¶nnen. Mit der gesetzlichen Regelung sei demzufolge ausschlieÃ�lich ein
verwaltungsÃ¶konomisches Ziel verfolgt worden: Statt eines unpraktikablen
kurzzeitigen PrÃ¼fpflicht- und Feststellungswechsels fÃ¼r monatliche Bedarfslagen
habe die Bedarfsermittlung in der Hand des SGB II-TrÃ¤gers bleiben sollen, da
dieser Ã¼ber die entsprechenden Unterlagen zur Bedarfsfeststellung bereits
verfÃ¼ge.

Das SG hat sodann nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten zu einer
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Entscheidung nach Â§ 124 Abs 2 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â�� die Klage mit
Urteil vom 05.07.2018 als unbegrÃ¼ndet abgewiesen. Der KlÃ¤ger habe keinen
Erstattungsanspruch gegen die Beklagte nach Â§ 25 SGB II iVm Â§ 102 SGB X. Nach
Auffassung und zur Ã�berzeugung des Gerichts werde ergÃ¤nzend gezahltes
Arbeitslosengeld II weder dem Wortlaut nach noch nach der teleologischen
Auslegung von Â§ 25 SGB II oder von Â§ 20 SGB VI erfasst, da mit dem Ausdruck
â��unmittelbar vor Beginn der Leistungenâ�� bzw. â��zuvorâ�� eine
rentenrechtliche Anbindung gefordert werde, weil es gesetzlich nicht gewollt sei,
neben den Anspruch auf Ã�bergangsgeld auf Basis eines beitragsrelevanten
Entgelts einen weiteren Anspruch auf Ã�bergangsgeld aus einem
â��FÃ¼rsorgesystemâ�� (so die GesetzesbegrÃ¼ndung zum
Haushaltsbegleitgesetz 2011, BT-DRS 17/3030, S 50) ohne Beitragsanbindung zu
setzen. Es sei nach Auffassung des Gerichts zwingend zu berÃ¼cksichtigen, dass
vor Inkrafttreten des SGB II am 01.01.2005 ein Versicherter, der mit seinem
Arbeitseinkommen oder mit Arbeitslosengeld/-hilfe seinen Lebensunterhalt nicht
habe abdecken kÃ¶nnen, aufstockende Sozialhilfe, die nicht beitragspflichtig zur
gesetzlichen Rentenversicherung gewesen sei, habe beziehen kÃ¶nnen. Hieraus
habe zu keinem Zeitpunkt vor dem 01.01.2005 mangels Nennung der Sozialhilfe in 
Â§ 20 SGB VI ein Ã�bergangsgeld ermittelt werden kÃ¶nnen. Mit der EinfÃ¼hrung
des Arbeitslosengeldes II sei zwar eine ursprÃ¼nglich beitragspflichtige Leistung
geschaffen worden, die Ã¼ber Â§ 20 Nr 3b SGB VI Grundlage fÃ¼r ein
Ã�bergangsgeld sein kÃ¶nne, aber nach der bereits zitierten GesetzesbegrÃ¼ndung
nur dann, wenn der Rehabilitand vor Beginn der RehamaÃ�nahme ausschlieÃ�lich
Arbeitslosengeld II bezogen habe und zuvor PflichtbeitrÃ¤ge aus Arbeitsentgelt oder
einer anderen versicherungspflichtigen Leistung entrichte habe. Dies ergebe sich
auch aus der in der Zeit vom 01.01.2007 â�� 31.12.2010 gÃ¼ltigen Fassung des Â§
3 Satz 1 Nr 3a Buchstabe e) SGB VI. Nach der GesetzesbegrÃ¼ndung zu dieser
Vorschrift habe nÃ¤mlich durch diese Regelung sichergestellt werden sollen, dass
Bezieher von Arbeitslosengeld II, die im Anschluss an diese Leistung eine andere
Sachleistung beziehen, auch kÃ¼nftig nach Â§ 3 Satz 1 Nr 3 SGB VI
versicherungspflichtig seien. Dies werde erreicht, indem Anrechnungszeiten wegen
des Bezuges von Arbeitslosengeld II den Einjahreszeitraum nach Â§ 3 Satz 1 Nr 3, 2.
Halbsatz SGB VI, in dem zuletzt Versicherungspflicht bestanden haben mÃ¼sse,
verlÃ¤ngern wÃ¼rden. Der Gesetzgeber spreche unmissverstÃ¤ndlich von einer
WeiterfÃ¼hrung der Versicherungspflicht. Damit bestehe zwingend fÃ¼r Bezieher
eines ergÃ¤nzenden Arbeitslosengeldes II, die bereits aufgrund des zu
ErgÃ¤nzenden versicherungspflichtig und damit rehabilitations- und
Ã¼bergangsgeldberechtigt seien und bei denen sich zudem ein Anspruch auf
Ã�bergangsgeld aufgrund der Versicherungspflicht des zu ErgÃ¤nzenden ergebe,
der vom Gesetzgeber bezweckte Schutzbedarf nicht. Auch ergebe sich aus der
GesetzesbegrÃ¼ndung des Art. 2 des Gesetzes zur Ã�nderung des SGB II und
anderer Gesetze vom 24.03.2006 (BGBl I, S 558), dass fÃ¼r Bezieher von
ergÃ¤nzendem Arbeitslosengeld II neben der Versicherungspflicht in der
Rentenversicherung wegen eines Arbeitsentgelts bzw. einer Entgeltersatzleistung
keine zusÃ¤tzliche Versicherungspflicht habe eintreten sollen, da die Neuregelung
des Â§ 3 Satz 1 Nr 3a SGB VI der Vermeidung von Doppelversicherungen von
Personen, die bereits aus einem anderen Grund in der gesetzlichen
Rentenversicherung versicherungspflichtig seien, insbesondere weil sie neben dem

                             5 / 18

https://dejure.org/gesetze/SGG/124.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_II/25.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/102.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/20.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/20.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/20.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/3.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/3.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/3.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/3.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202006,%20558
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/3.html


 

Bezug von Arbeitslosengeld II versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt oder
versicherungspflichtig selbststÃ¤ndig tÃ¤tig seien oder Arbeitslosengeld bezÃ¶gen,
habe dienen sollen. Aus dem Umstand, dass der Beitragspflicht lediglich
Arbeitsentgelt oder Arbeitslosengeld unterlegen hÃ¤tten, nicht aber
Arbeitslosengeld II, werde mehr als offenkundig, dass nur jene als Grundlage fÃ¼r
die Ermittlung der HÃ¶he des Ã�bergangsgeldes in Betracht kÃ¤men. Der
Gesetzgeber habe keine Kostenverlagerung vom steuerfinanzierten Bereich des
SGB II hin zum beitragsfinanzierten Bereich des SGB VI beabsichtigt.
Nach der Rechtsprechung des BVerfG sowie des BSG sei es zwar
verfassungsrechtlich nicht stets geboten, dass eine versicherungsmathematische
Ã�quivalenz zwischen den entrichteten BeitrÃ¤gen und der HÃ¶he der Leistungen
erzielt werde. FÃ¼r unterschiedliche Leistungen an Versicherte mit gleicher
Beitragsbelastung mÃ¼sse aber nach Art 3 Abs 1 Grundgesetz (GG) ein
hinreichender sachlicher Grund bestehen. Als steuerfinanzierte Leistung sei das
Arbeitslosengeld II von der BedÃ¼rftigkeit abhÃ¤ngig. Eine hieraus resultierende
ErhÃ¶hung des Ã�bergangsgeldes, ohne entsprechende Beitragsleistung zur
Rentenversicherung, entspreche jedenfalls nicht dem Ã�quivalenzgrundsatz. Die
Berufung sei nach Â§ 144 Abs 2 Nr 2 SGG zuzulassen, da das Urteil von der
Entscheidung des BSG vom 12.04.2017 â�� B 13 R 14/16 R â�� abweiche.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 01.10.2018 Berufung eingelegt und zur
BegrÃ¼ndung lediglich auf die Entscheidung des BSG vom 12.04.2017 verwiesen,
ohne zu den AusfÃ¼hrungen im Urteil des SG vom 05.07.2018 Stellung zu nehmen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 05.07.2018 aufzuheben und die
Beklagte zu verurteilen, an den KlÃ¤ger 756,53 â�¬ zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 05.07.2018
zurÃ¼ckzuweisen.

BezÃ¼glich der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die beigezogenen Akten des
KlÃ¤gers und der Beklagten sowie die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz
verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143
, 144, 151 SGG). Insbesondere ergeben sich hinsichtlich der Statthaftigkeit der
Berufung im Hinblick auf den fÃ¼r Erstattungsstreitigkeiten zwischen
SozialleistungstrÃ¤gern eigentlich notwendigen Berufungsstreitwert von 10.000,00
â�¬ (Â§ 144 Abs 1 Nr 2 SGG) keine Bedenken, weil das SG die Berufung nach Â§
144 Abs 2 Nr 2 SGG zugelassen hat. Der Senat ist gemÃ¤Ã� Â§ 144 Abs 3 SGG an
die Zulassung gebunden.
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Die Berufung ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Das SG hat zu Recht mit Urteil vom
05.07.2018 einen Erstattungsanspruch des KlÃ¤gers gegen die Beklagte auf
Zahlung von 756,53 â�¬ abgelehnt. Ein Anspruch auf Erstattung des vom KlÃ¤ger
an die Versicherte aufstockend gezahlten Arbeitslosengeldes II gegen die Beklagte
besteht nicht. Der vom KlÃ¤ger geltend gemachte â��Erstattungsanspruch nach Â§
104 SGB Xâ�� fÃ¼hrt nicht zu einem Anspruch, weil die hierfÃ¼r notwendigen
Voraussetzungen nicht gegeben sind (1.). Aber auch auf Â§ 25 SGB II i.V.m. Â§ 102
SGB X entsprechend kann ein Erstattungsanspruch des KlÃ¤gers nicht gestÃ¼tzt
werden (2.).

1.Â  Kein Erstattungsanspruch des KlÃ¤gers nach Â§ 104 SGB X.

Der KlÃ¤ger hat vorliegend zunÃ¤chst mit Schreiben vom 09.12.2014 bei der
Beklagten einen â��Erstattungsanspruch gemÃ¤Ã� Â§Â§ 102 ff. SGB Xâ��
angezeigt und â�� nach telefonischer Ablehnung durch die Beklagte â�� mit
weiterem Schreiben vom 17.04.2015 konkret einen â��Erstattungsanspruch nach 
Â§ 104 SGB X i.V.m. Â§Â§ 40 Abs 2, 40a SGB IIâ�� in HÃ¶he von 756,53 â�¬ geltend
gemacht. FÃ¼r die Zeit vom 24.02.2015 â�� 14.04.2015 habe die Versicherte
Anspruch auf Ã�bergangsgeld. Es bestÃ¼nden ErstattungsansprÃ¼che in HÃ¶he
von 673,17 â�¬, fÃ¼r die die Beklagte sei nach seinen Unterlagen
erstattungspflichtig sei. Zudem bestÃ¼nde ein Anspruch auf Ersatz der BeitrÃ¤ge
zur Kranken- und Pflegeversicherung in HÃ¶he von 70,31 â�¬ bzw. 13,05 â�¬ auf
der Grundlage des Â§ 40 Abs 2 Nr 5 SGB II. Dem Schreiben vom 17.04.2015 war
noch folgender Zusatz angefÃ¼gt: â��Auf das Ã�bergangsgeld in HÃ¶he von
tÃ¤glich 13,51 â�¬ (HÃ¶he wie ALG I) werde kein Erstattungsanspruch angemeldet.
Die Versicherte sei im ALG-II-Bezug. Es werde nur der Restbetrag zwischen dem
Ã�bergangsgeld und den SGB II-Leistungen als Erstattungsanspruch
angemeldetâ��.

Es kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob ein Schreiben, mit dem ein
â��Erstattungsanspruch gemÃ¤Ã� Â§Â§ 102 ff SGB Xâ�� angezeigt wird,
Ã¼berhaupt ausreichend wÃ¤re, um die fÃ¼r einen Erstattungsanspruch
notwendige Individualisierung und Konkretisierung des
SozialleistungsverhÃ¤ltnisses annehmen zu kÃ¶nnen (vgl. hierzu grundlegend:
Roos, in: SchÃ¼tze, SGB X, 9. Aufl. 2020, Vor Â§Â§ 102 â�� 114 mit zahlreichen
weiteren Nachweisen). Jedenfalls liegen die gesetzlich in Â§ 104 SGB X genannten
Voraussetzungen fÃ¼r einen Erstattungsanspruch des KlÃ¤gers gegen die Beklagte
offensichtlich nicht vor.

GemÃ¤Ã� Â§ 104 Abs 1 S 1 SGB X ist der LeistungstrÃ¤ger erstattungspflichtig,
gegen den der Berechtigte vorrangig einen Anspruch hat oder hatte, wenn ein
nachrangig verpflichteter LeistungstrÃ¤ger Sozialleistungen erbracht hat, ohne dass
die Voraussetzungen des Â§ 103 Abs 1 SGB X vorliegen. Nachrangig verpflichtet ist
ein LeistungstrÃ¤ger nach Â§ 104 Abs 1 S 2 SGB X, soweit dieser bei rechtzeitiger
ErfÃ¼llung der Leistungsverpflichtung eines anderen LeistungstrÃ¤gers selbst nicht
zur Leistung verpflichtet gewesen wÃ¤re. Ein Erstattungsanspruch besteht nicht,
soweit der nachrangige LeistungstrÃ¤ger seine Leistungen auch bei Leistung des
vorrangig verpflichteten LeistungstrÃ¤gers hÃ¤tte erbringen mÃ¼ssen (Â§ 104 Abs
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1 S 3 SGB X). GrundsÃ¤tzlich kann ein LeistungstrÃ¤ger nach dem SGB II ein
nachrangig zustÃ¤ndiger LeistungstrÃ¤ger im Sinne des Â§ 104 Abs 1 S 2 SGB X
auch in Bezug auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung sein.

Ein Erstattungsanspruch nach Â§ 104 SGB X setzt aber zwingend einen
Leistungsanspruch des Versicherten auf die vorrangige Leistung voraus (Roos, in:
SchÃ¼tze, Kommentar zum SGB X, 9. Aufl, 2020, Â§ 104 Rdnr 8 m.w.N.). Die
Versicherte hatte aber infolge des Aufhebungsbescheids der BA vom 18.02.2015
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld fÃ¼r die Dauer der stationÃ¤ren Reha mehr,
wobei vorliegend dahingestellt bleiben kann, ob die BA diesen Bescheid zu erlassen
hatte oder den Weg nach Â§ 145 Abs 3 Drittes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB III
â�� hÃ¤tte begehen mÃ¼ssen. Eine Zahlung von Arbeitslosengeld ist an die
Versicherte aufgrund dieses Bescheids der BA wÃ¤hrend der RehamaÃ�nahme
nicht mehr erfolgt. Die Beklagte wiederum hatte der Versicherten mit
bestandskrÃ¤ftigem Bescheid vom 23.03.2015 ein Ã�bergangsgeld fÃ¼r die Dauer
der stationÃ¤ren RehamaÃ�nahme in HÃ¶he des zuvor bezogenen
Arbeitslosengeldes zuerkannt. Ein Rechtsbehelf der Versicherten ist hiergegen nicht
ergriffen worden. Ein darÃ¼ber hinausgehender Anspruch wurde von der
Versicherten auch sonst nicht geltend gemacht.

Zum anderen hat die Beklagte bereits vor dem 17.04.2015 auf dringende Bitte der
Versicherten das Ã�bergangsgeld an diese ausgezahlt, nachdem diese keine
Leistungen von der BA mehr erhalten hatte. Wenn erst in dem Schreiben des
KlÃ¤gers vom 17.04.2015 die Geltendmachung des Erstattungsanspruchs gesehen
wÃ¼rde, hÃ¤tte die Beklagte bereits mit befreiender Wirkung an die Versicherte die
Leistungen erbracht, so dass insoweit kein Erstattungsanspruch nach Â§ 104 SGB X
mehr bestehen wÃ¼rde. Der KlÃ¤ger hat in seinem Schreiben vom 17.04.2015 wohl
auch deshalb den Zusatz angefÃ¼gt, dass auf das Ã�bergangsgeld in HÃ¶he von
13,51 â�¬ auch kein Erstattungsanspruch angemeldet werde.

Die von ihm eingeforderten BetrÃ¤ge betreffen also offensichtlich nur die
Leistungen nach dem SGB II, die die Versicherte als aufstockende Leistungen im
Sinne des Â§ 9 Abs 1 SGB II zu beanspruchen hatte, um ihr verfassungsrechtlich
garantiertes Existenzminimum abzudecken. Â§ 104 Abs 1 S 3 SGB X schlieÃ�t aber
ausdrÃ¼cklich einen Erstattungsanspruch des nachrangigen TrÃ¤gers aus, soweit
er diese Leistungen auch dann zu erbringen hÃ¤tte, wenn der vorrangige
LeistungstrÃ¤ger seine Leistung erbracht hat (Roos, a.a.O., Â§ 104 SGB X, Rdnr 6
m.w.N.). Der KlÃ¤ger hÃ¤tte sowohl bei einem weiteren Bezug von Arbeitslosengeld
durch die Versicherte die aufstockenden Leistungen nach dem SGB II erbringen
mÃ¼ssen als auch bei dem â�� das Arbeitslosengeld fÃ¼r die Dauer der
stationÃ¤ren medizinischen RehamaÃ�nahme ersetzenden â�� Bezug von
Ã�bergangsgeld. Zu einem Wegfall der Leistungsverpflichtung des KlÃ¤gers kommt
es gerade nicht.

2.Â  Keine Erstattung auf der Grundlage des Â§ 25 SGB II i.V.m. Â§ 102 SGB X
entsprechend

Selbst wenn zugunsten des KlÃ¤gers unterstellt wird, dass sein
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Erstattungsbegehren fÃ¼r die Beklagte als Anspruchsgegnerin zumindest
individualisierbar und konkretisierbar in Bezug auf die Person der Versicherten, die
Dauer der stationÃ¤ren medizinischen RehamaÃ�nahme und die erbrachten
Leistungen gewesen war, liegen die Voraussetzungen fÃ¼r eine Erstattung der hier
streitgegenstÃ¤ndlichen Zahlungen nicht vor, weil der KlÃ¤ger auch auf der
Grundlage des Â§ 25 SGB II keinen Anspruch auf Erstattung der geleisteten
Zahlungen in HÃ¶he von 756,53 â�¬ gegen die Beklagte hat.

GemÃ¤Ã� Â§ 25 S 1 SGB II in der hier anzuwendenden Fassung vom 13.05.2011,
gÃ¼ltig vom 01.04.2011 bis 17.02.2021 (BGBl 2011 I, 850), erbringen die TrÃ¤ger
der Leistungen nach dem SGB II die bisherigen Leistungen â��als Vorschussâ�� auf
die Leistungen der Rentenversicherung weiter, wenn Leistungsberechtigte nach
dem SGB II dem Grunde nach Anspruch auf Ã�bergangsgeld bei medizinischen
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung haben. GemÃ¤Ã� Â§ 25 S 3 SGB II
gilt Â§ 102 SGB X entsprechend.

a.Â  Nach dem eindeutigen Wortlaut des Â§ 25 S 1 SGB II wird durch diese Norm
eine gesetzliche Fiktion begrÃ¼ndet, dass Leistungen nach dem SGB II â��als
Vorschussâ�� auf die Leistungen des RentenversicherungstrÃ¤gers zu werten sind,
wenn die TrÃ¤ger der gesetzlichen Rentenversicherung an Leistungsbezieher nach
dem SGB II medizinische Leistungen zur Rehabilitation erbringen. Weitere,
unabdingbare Voraussetzung ist jedoch auch, dass die Leistungsbezieher dem
Grunde nach Anspruch auf Ã�bergangsgeld gegen den TrÃ¤ger der gesetzlichen
Rentenversicherung haben. Ob dieser Anspruch dem Grunde nach fÃ¼r den
jeweiligen Leistungsbezieher besteht, richtet sich nicht nach den Vorschriften des
SGB II, sondern â�� wie das BSG dies in seiner Entscheidung vom 12.04.2017 (Az B
13 R 14/16 R) auch festgestellt hat â�� nach den Vorschriften des SGB VI, hier den 
Â§Â§ 20, 21 SGB VI. Allein die Zahlung von Arbeitslosengeld II â�� so wie von den
Vertretern des KlÃ¤gers in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 03.03.2021
vorgetragen â�� lÃ¶st eine Erstattungspflicht des TrÃ¤gers der gesetzlichen
Rentenversicherung sicherlich nicht aus.

b.Â  GrundsÃ¤tzlich ist zu beachten, dass ein Anspruch auf Ã�bergangsgeld nach
den Â§Â§ 20, 21 SGB VI zum einen unabdingbar verknÃ¼pft ist mit einem Anspruch
eines Versicherten im Sinne der Â§Â§ 1 ff. SGB VI auf GewÃ¤hrung einer Leistung
zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben gegen den
TrÃ¤ger der gesetzlichen Rentenversicherung, insoweit, als ein Anspruch auf
Ã�bergangsgeld nach Â§Â§ 20, 21 SGB VI nur als Annex zu Rehaleistungen zu sehen
ist, auf das es ohne Rehaleistungen grundsÃ¤tzlich keinen Anspruch geben kann.
Zum anderen entsteht der Anspruch auf Ã�bergangsgeld aber umgekehrt auch
nicht automatisch mit Zuerkennung einer RehamaÃ�nahme durch den TrÃ¤ger der
gesetzlichen Rentenversicherung, also bei Vorliegen der Â§Â§ 9 bis 17 SGB VI, er
fordert vielmehr weitere Voraussetzungen, insbesondere den Eintritt eines Ausfalls
von beitragspflichtigem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen oder von
beitragspflichtigen Entgeltersatzleistungen (wie Krankengeld oder Arbeitslosengeld)
infolge der Teilnahme an der â�� meist nur kurzfristigen, wenige Wochen in
Anspruch nehmenden â�� MaÃ�nahme der medizinischen Rehabilitation. Sinn und
Zweck des Ã�bergangsgeldanspruchs nach den Â§Â§ 20, 21 SGB VI ist es, die
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unmittelbar vor Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit oder â�� falls ArbeitsunfÃ¤higkeit
nicht vorliegt â�� unmittelbar vor Beginn der RehamaÃ�nahme bestehende
Einkommenssituation des/der Versicherten auch fÃ¼r die Zeit der medizinischen
Rehabilitation sicherzustellen (Entgeltersatzprinzip und KontinuitÃ¤tsauftrag durch
den Anspruch auf Ã�bergangsgeld) (so auch BSG, a.a.O., Rdnr 27).

c.Â  Ein Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach den Â§Â§ 9
ff. SGB VI kann dabei nur Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung
zustehen. Wer versichert ist in der gesetzlichen Rentenversicherung regeln die Â§Â§
1 ff. SGB VI. Im vorliegenden Fall ist die Versicherte als Bezieherin von
Arbeitslosengeld von der Agentur fÃ¼r Arbeit WÃ¼rzburg nach Â§ 3 S 1 Nr 3 SGB VI
versichert, da sie vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit am 25.03.2014
versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt gewesen ist und unmittelbar anschlieÃ�end
zunÃ¤chst Krankengeld und nahtlos ab dem 05.10.2014 Arbeitslosengeld bezogen
hat. Diese Versicherteneigenschaft liegt nach Â§ 3 S 1 Nr 3 SGB VI vor, ohne dass es
auf den Bezug von aufstockend gezahltem Arbeitslosengeld II oder auf den Bezug
von Arbeitslosengeld II als Anrechnungszeiten, die die Einjahresfrist des Â§ 3 S 1 Nr
3 SGB VI verlÃ¤ngern wÃ¼rden, ankÃ¤me. Die Versicherte hat offensichtlich auch
die persÃ¶nlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die
GewÃ¤hrung einer Leistung der stationÃ¤ren medizinischen Rehabilitation nach den
Â§Â§ 10 und 11 SGB VI erfÃ¼llt gehabt.

d.Â  Ein Anspruch auf Ã�bergangsgeld nach Â§ 20 Abs 1 SGB VI setzt neben der
Versicherteneigenschaft (hier nach Â§ 3 S 1 Nr 3 SGB VI) und der GewÃ¤hrung einer
stationÃ¤ren medizinischen Rehabilitation weiter voraus, dass Versicherte
unmittelbar vor Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit oder, wenn sie nicht arbeitsunfÃ¤hig
sind, unmittelbar vor Beginn der Leistungen, also der MaÃ�nahme zur stationÃ¤ren
medizinischen Rehabilitation, entweder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
erzielt und im Bemessungszeitraum (Â§Â§ 64 ff. Neuntes Buch Sozialgesetzbuch â��
SGB IX â�� n.F. bzw. Â§Â§ 46 ff. SGB IX in der bis zum 31.12.2017 geltenden
Fassung (a.F.)) BeitrÃ¤ge zur Rentenversicherung gezahlt haben (Â§ 20 Abs 1 Nr 3a
SGB VI) oder Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld,
Ã�bergangsgeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder
Mutterschaftsgeld bezogen haben und fÃ¼r die von dem der Sozialleistung
zugrunde liegenden Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen oder im Falle des
Bezuges von Arbeitslosengeld II zuvor aus Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
BeitrÃ¤ge zur Rentenversicherung gezahlt worden sind (Â§ 20 Abs 1 Nr 3b SGB VI).
Beitragsbemessungszeitraum ist dabei in der Regel der letzte Entgelt-
abrechnungszeitraum vor Beginn der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
Ã¼blicherweise die letzten 4 Wochen vor Beginn als
Regelentgeltabrechnungszeitraum. Bereits daraus wird der gesetzlich formulierte
enge zeitliche Vorbezug von beitragspflichtigem Arbeitsentgelt oder -einkommen
vor der RehamaÃ�nahme deutlich gemacht, der auch bei der Auslegung der
Vorschriften der Â§Â§ 20, 21 SGB VI zu beachten ist.

e.Â  In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Â§ 25 SGB II ebenfalls eine
EinschrÃ¤nkung seiner Anwendbarkeit beinhaltet. Â§ 25 SGB II ist ausdrÃ¼cklich
nur dann anzuwenden, wenn es sich um eine Leistung der medizinischen
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Rehabilitation handelt, nicht hingegen bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.
Bei letzteren Leistungen (z. B. Wiedereingliederungen, Ausbildungen und
Umschulungen) ist davon auszugehen, dass diese durchaus einen erheblichen
Zeitraum beanspruchen, so dass hier ein Wechsel des zustÃ¤ndigen
LeistungstrÃ¤gers auch gegenÃ¼ber dem Leistungsbezieher bzw. Versicherten
sinnvoll und ohne weitere Belastung ist (Ausnahme Â§ 16 SGB II). Medizinische
Leistungen zur Rehabilitation sind in der Regel auf einen relativ kurzen Zeitraum
begrenzt (meist wenige Wochen), so dass fÃ¼r diesen kurzen Zeitraum im
VerhÃ¤ltnis zum Leistungsbezieher ein Wechsel des LeistungstrÃ¤gers vermieden
werden soll, nicht zuletzt, weil von einem aktuellen Entgeltausfall auszugehen ist
und unterschiedliche FÃ¤lligkeiten und aufwÃ¤ndige Ermittlungen des
Leistungsanspruchs zu Lasten des LeistungsempfÃ¤ngers/Versicherten gehen
wÃ¼rden. Die Regelung des Â§ 25 SGB II dient deshalb nach herrschender Meinung
der Vermeidung des TrÃ¤gerwechsels (vgl. hierzu u. a. Bittner, in: juris-PK-SGB II, 5.
Aufl., 2020, Â§ 25 Rdnr 14; KÃ¶hler, in: Hauck/Noftz, SGB II, Stand 10/2018, Â§ 25
Rdnr 11 jeweils mit weiteren Nachweisen).

Wenn aber Â§ 25 SGB II bei medizinischen Rehabilitationsleistungen der
Vermeidung eines TrÃ¤gerwechsels dient und gerade keine materiell-rechtliche
Verschiebung der LeistungszustÃ¤ndigkeit auslÃ¶sen soll, folgt daraus zur
Ã�berzeugung des Senats zwingend, dass sowohl ein Anspruch auf Arbeitslosengeld
II als auch auf Ã�bergangsgeld zeitgleich fÃ¼r die Dauer der medizinischen
RehamaÃ�nahme bestehen muss. Gleichzeitig darf aber fÃ¼r diesen Zeitraum der
Dauer der medizinischen RehamaÃ�nahme nur einer der beiden LeistungstrÃ¤ger
nach materiellem Recht (d. h. entweder nach dem SGB VI oder nach dem SGB II)
leistungszustÃ¤ndig sein. Nur insoweit kommt der Zahlung von Arbeitslosengeld II
der Charakter eines Vorschusses zu, der nach Â§ 25 SGB II eine Erstattung durch
den RentenversicherungstrÃ¤ger nach sich ziehen kann. In diesem Fall ist dann
auch die fÃ¼r einen Erstattungsanspruch notwendige und auch hier zu
berÃ¼cksichtigende zeitliche und sachliche Kongruenz der zu erbringenden
Leistungen gegeben. Sind aber trotz einer materiell-rechtlich eindeutigen
LeistungszustÃ¤ndigkeit weiterhin Leistungen zur Deckung des Lebensunterhalts
nach dem SGB II â��aufstockendâ�� notwendig, um das Existenzminimum des
Leistungsbeziehers zu sichern, fÃ¼hrt Â§ 25 SGB II nicht zu einer Ã�nderung der
nach materiellem Recht bestehenden LeistungszustÃ¤ndigkeit.

f.Â  Der Wortlaut des Â§ 20 Abs 1 Nr 3 SGB VI macht darÃ¼ber hinaus auch
deutlich, dass ein Anspruch auf Ã�bergangsgeld nur dann bestehen kann, wenn
eine Beitragsentrichtung zur gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt ist, entweder
aus dem Entgelt aus der versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung (Arbeitsentgelt)
oder aus einer versicherungspflichtigen selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit
(Arbeitseinkommen), oder aber aus der bezogenen Sozialleistung, deren HÃ¶he und
Berechnung sich an dem zuvor beitragspflichtigen Arbeitsentgelt orientiert. Der
Bezug von Arbeitslosengeld II als solcher orientiert sich jedoch nicht an der HÃ¶he
des zuvor beitragspflichtigen Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens, sondern
ausschlieÃ�lich an der BedÃ¼rftigkeit des LeistungsempfÃ¤ngers im Sinne der Â§Â§
7, 9 SGB II, d. h. an der Einkommens- und VermÃ¶genssituation des
LeistungsempfÃ¤ngers zur Bestreitung seines Lebensunterhalts (allgemeine
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Meinung, vgl. u. a. KÃ¶hler, a.a.O., Â§ 25 SGB II Rdnr 13; Zabre, in: Kreikebohm,
SGB VI, 5. Aufl., 2017, Â§ 20 SGB VI, Rdnr 8; Jabben, in: BeckOK Sozialrecht, Stand
01.09.2020, Â§ 20 SGB VI Rdnr 8 jeweils m. w. N.; so aber auch BSG, Urteil vom
12.04.2017, a.a.O., Rdnr28).

g.Â  Des Weiteren ist aus dem Wortlaut des Â§ 20 Abs 1 Nr 3b SGB VI zu
entnehmen, dass die darin aufgezÃ¤hlten Sozialleistungen nicht kumulativ genannt
sind, sondern eine alternative Auflistung erfolgt, weil die dort genannten
Sozialleistungen jeweils Anspruchsvoraussetzungen haben, die zu einem
individuellen Leistungsbezug fÃ¼hren, der andere â�� gleichzeitige â�� weitere
Sozialleistungen, die auf den Ausgleich der gleichen Bedarfssituation gerichtet
wÃ¤ren, grundsÃ¤tzlich ausschlieÃ�en. Ein Entgeltausfall kann aus
unterschiedlichen GrÃ¼nden eintreten, z. B. durch Krankheit, Unfall,
Arbeitslosigkeit. Der Kompensation des Entgeltausfalls dienen die jeweils in den
einzelnen GesetzbÃ¼chern des Sozialgesetzbuches genannten Geldleistungen, die
von den jeweiligen, dort genannten SozialleistungstrÃ¤gern zu erbringen sind. Der
Anspruch auf Zahlung von Krankengeld setzt z. B. einen Versicherungsfall nach dem
FÃ¼nften Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB V â�� voraus, nÃ¤mlich eine Krankheit
im Sinne eines regelwidrigen KÃ¶rper- oder Geisteszustandes, der
ArbeitsunfÃ¤higkeit und/oder BehandlungsbedÃ¼rftigkeit nach sich zieht. Wer
erkrankt ist und Krankengeld bezieht, kann in der Regel nicht gleichzeitig
Arbeitslosengeld nach den Â§Â§ 136 ff. Drittes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB III
â�� beziehen, es sei denn, der Anspruch auf Krankengeld ist erschÃ¶pft (Â§ 48 SGB
V) und es greift die sog. Nahtlosigkeitsregelung nach Â§ 145 SGB III. Â§ 145 Abs 3
SGB III sieht wiederum einen gesetzlichen Erstattungsanspruch entsprechend Â§
103 SGB X vor, wenn der leistungsgeminderten Person von einem TrÃ¤ger der
gesetzlichen Rentenversicherung Ã�bergangsgeld oder eine Rente wegen
Erwerbsminderung zuerkannt wird. Durch diese Erstattungsregelung wird
sichergestellt, dass einerseits der regelmÃ¤Ã�ig leistende SozialleistungstrÃ¤ger die
laufende Zahlung an den Versicherten zunÃ¤chst weiter erbringt und im Wege der
Erstattung so diese Leistung fÃ¼r den Zeitraum wieder ausgeglichen wird, fÃ¼r den
es die LeistungszustÃ¤ndigkeit eines anderen SozialleistungstrÃ¤gers im
gegliederten System der gesetzlichen Sozialversicherung gibt. Hat der TrÃ¤ger der
gesetzlichen Rentenversicherung einem Versicherten eine Leistung der
stationÃ¤ren medizinischen Rehabilitation zu erbringen, ist er auch fÃ¼r die
Sicherung des Entgeltausfalls zustÃ¤ndig (Â§ 45 Abs 1 Nr 3 SGB IX a.F. bzw. Â§ 65
Abs 1 Nr 3 SGB IX n.F.) und hat Ã�bergangsgeld nach MaÃ�gabe der Â§Â§ 20, 21
SGB VI zu zahlen. Aber nur im Falle der zeitgleichen Leistung mit
Entgeltersatzfunktion â�� also von Arbeitslosengeld und Ã�bergangsgeld â��
wÃ¤hrend der Dauer der medizinischen Rehabilitation wird durch den gesetzlich
vorgesehenen Erstattungsanspruch auch ein Ausgleich hergestellt, dahingehend,
dass der fÃ¼r die MaÃ�nahme der medizinischen Rehabilitation zustÃ¤ndige
LeistungstrÃ¤ger â�� hier die TrÃ¤ger der gesetzlichen Rentenversicherung â��
auch die Entgeltersatzleistung zu Ã¼bernehmen haben. Arbeitslosengeld,
Krankengeld und Ã�bergangsgeld haben Entgeltersatzfunktion, die sich an dem
vorausgegangenen beitragspflichtigen Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
orientieren. Sie sind sachlich kongruent, d. h. auf gleichartige Kompensation von
Verdienstausfall gerichtet wie das Ã�bergangsgeld wÃ¤hrend der RehamaÃ�nahme
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und erfÃ¼llen damit eine wesentliche rechtliche Voraussetzung fÃ¼r einen
Erstattungsanspruch. Sobald auch eine zeitliche Kongruenz vorliegt, d. h. die beiden
Leistungen fÃ¼r den gleichen Zeitraum zustehen wÃ¼rden, kommt es zur
Erstattung der primÃ¤ren Sozialleistung durch den TrÃ¤ger der Rentenversicherung.

h.Â  Aufstockend gezahltes Arbeitslosengeld II erfÃ¼llt aber keine
Entgeltausfallfunktion in dem soeben aufgezeigten Sinn, d. h. es berechnet sich
nicht aus dem vorher beitragspflichtigen Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen und
stellt den Ersatz dieses Arbeitsentgelts in Notsituationen der gesetzlichen
Sozialversicherung sicher, sondern orientiert sich ausschlieÃ�lich am nicht
abgedeckten Lebensbedarf eines LeistungsempfÃ¤ngers nach dem SGB II (so auch
BSG a.a.O., Rdnr 28 unter Bezugnahme auf die BegrÃ¼ndung der Fraktionen der
SPD und BÃ�NDNIS 90/DIE GRÃ�NEN vom 30.03.2004 zum Entwurf eines
Kommunalen Optionsgesetzes, BT-Drucks 15/2816, 16 zu Nr 2). Die primÃ¤ren
Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Krankengeld, Ã�bergangsgeld etc. sind dabei
grundsÃ¤tzlich als Einkommen im Rahmen der BedarfsprÃ¼fung nach Â§ 11 SGB II
zu werten. Soweit Einkommen vorliegt, das den Bedarf deckt, fehlt es an einer
HilfebedÃ¼rftigkeit im Sinne des Â§ 9 SGB II. Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld II
ergibt sich beim Bezug von anderen Sozialleistungen deshalb nur insoweit, als diese
Sozialleistungen als anrechenbares Einkommen nicht zur Bedarfsdeckung
ausreichen (Â§ 9 Abs 1 2. Alt. SGB II).

i.Â  Im Gegensatz zu den primÃ¤ren Sozialleistungen wie Krankengeld,
Arbeitslosengeld, Verletztengeld u. Ã¤. sind aus dem Arbeitslosengeld II â��
unabhÃ¤ngig davon, ob es nur aufstockend oder laufend gezahlt wird â�� keine
BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Sozialversicherung zu entrichten. Es handelt sich gerade
nicht um eine selbst beitragspflichtige Sozialleistung im Sinne des Â§ 20 Abs 1 Nr 3b
SGB VI.

Trotzdem nennt Â§ 20 Abs 2 Nr 3b SGB VI auch den Bezug von Arbeitslosengeld II
als mÃ¶glichen Leistungsvorbezug fÃ¼r einen Anspruch auf Ã�bergangsgeld, aber
nur dann, wenn zuvor aus Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen BeitrÃ¤ge zur
Rentenversicherung gezahlt worden sind. Wie aber oben bereits dargestellt, sieht 
Â§ 20 Abs 1 Nr 3 SGB VI keine Kumulation von Sozialleistungen als
Berechnungsgrundlage des Ã�bergangsgeldes vor, sondern nennt die Leistungen
alternativ, so dass bereits deswegen ein Anspruch auf Ã�bergangsgeld bei Bezug
von Arbeitslosengeld II nur dann in Betracht kommen kann, wenn es sich um den
alleinigen laufenden Bezug von Arbeitslosengeld II handelt, dem dann die Funktion
einer Lohnersatzleistung z. B. nach ErschÃ¶pfung der Anspruchsdauer eines
Anspruchs auf Arbeitslosengeld zukommt. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Des Weiteren gilt auch hier eine beitragsrechtliche AnknÃ¼pfung durch die
gesetzlich in Â§ 20 Abs 1 Nr 3b SGB VI geforderte Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Rentenversicherung aus Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen, die
dem Arbeitslosengeld II-Bezug vorausgegangen sein muss, und zwar, wie auch bei
den anderen dort genannten Sozialleistungen, unmittelbar vor Beginn der
ArbeitsunfÃ¤higkeit, alternativ vor Beginn der Reha-MaÃ�nahme. Das BSG hat in
seinem Urteil vom 12.04.2017 zutreffend darauf hingewiesen, dass der Begriff
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â��zuvorâ�� in der Literatur und Rechtsprechung unterschiedlich interpretiert wird.
Die wohl Ã¼berwiegende Meinung in der Literatur vertritt die Auffassung, dass es
sich um einen nahtlosen Ã�bergang zwischen beitragspflichtigem Arbeitsentgelt
und nachfolgender Sozialleistung handeln muss und deshalb auch nur dann ein
Anspruch auf Ã�bergangsgeld zustehen kann, wenn dem Bezug von
Arbeitslosengeld II (als Lohnersatzleistung in dem soeben beschriebenen Sinn)
nahtlos ein Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus einer
versicherungspflichtigen TÃ¤tigkeit mit Beitragsentrichtung zur gesetzlichen
Rentenversicherung vorangegangen ist (so etwa Zabre, a.a.O., Â§ 20 SGB VI Rdnr 4;
Haack, in: Hauck/Noftz, SGB VI, Stand 22.01.2019, Â§ 20 SGB VI, Rdnr 11 ff.; Kater,
in: KassKomm, Stand September 2020, Â§ 20 Rdnr 10 ff.). Zur Vermeidung von
Nachteilen des Versicherten wird aber auch bei Vorliegen besonderer GrÃ¼nde im
Einzelfall eine kurze Unterbrechung zwischen dem Vorbezug des beitragspflichtigen
Entgelts oder Einkommens fÃ¼r unschÃ¤dlich erachtet, etwa wenn der Versicherte
aus gesundheitlichen GrÃ¼nden (z. B. nach einer akuten Erkrankung) die
medizinische RehamaÃ�nahme nicht unmittelbar antreten kann und z. B.
unbezahlter Urlaub in Anspruch genommen werden muss (so z. B. auch LSG Baden-
WÃ¼rttemberg, Urteil vom 09.04.2019 â�� L 13 R 4452/18 -, mit einer
Zusammenfassung des Meinungsstandes, insbesondere Rdnrn 24 ff., juris). Zur
Bestimmung einer zeitlichen Grenze wird teilweise an die Regelung des Â§ 19 SGB V
angeknÃ¼pft, in der ein zeitlich nachgehender Versicherungsschutz fÃ¼r die Dauer
eines Monats vorgesehen ist (Kater, a.a.O., Â§ 20 SGB VI Rdnr 9 ff. m.w.N.).

Das LSG Baden-WÃ¼rttemberg hat in seiner Entscheidung vom 09.04.2019 die
Auffassung vertreten, dass sich eine exakte zeitliche Grenze zur Bestimmung des
Begriffs der Unmittelbarkeit (â��zuvorâ��) nicht ziehen lasse, sondern nur
einzelfallbezogen unter BerÃ¼cksichtigung von Sinn und Zweck der Norm bestimmt
werden kÃ¶nne. Es verweist dabei auf die Funktion des Ã�bergangsgeldes,
wÃ¤hrend einer RehamaÃ�nahme die Entgelt- und EinkommensverhÃ¤ltnisse
aufrecht zu erhalten, die dem bisherigen Lebensstandard des Versicherten
zugrunde lÃ¤gen (a.a.O., Rdnr 26 unter Bezugnahme auf das Urteil des BSG vom
12.04.2017). Dann schrÃ¤nkt es aber den zeitlichen Rahmen unter Bezug auf die
Bemessungsgrundlage des Ã�bergangsgeldes nach Â§Â§ 46 ff. SGB IX a.F.
wiederum ein, dass sich zwischenzeitlich keine andere Leistungsgrundlage gebildet
habe oder hÃ¤tte bilden kÃ¶nnen, weil sonst eine von ZufÃ¤lligkeiten freie und den
Lebensstandard des Versicherten ausreichend widerspiegelnde Bemessung des
Ã�bergangsgeldes nicht gewÃ¤hrleistet wÃ¤re (LSG Baden-WÃ¼rttemberg, a.a.O.,
Rdnr 26).

Es ist jedoch zu beachten, dass der Anspruch auf Ã�bergangsgeld nach Â§ 20 SGB
VI sich nicht nach dem â��Lebensstandardâ�� des Versicherten richtet, sondern
sich als kurzfristige Entgeltersatzleistung an dem vorherigen Arbeitseinkommen
orientiert, das gegebenenfalls bereits durch andere beitragspflichtige
Sozialleistungen ersetzt wird. Es orientiert sich an der HÃ¶he dieser Entgelter-
satzleistungen und hat deshalb eine unmittelbare AnknÃ¼pfung an die
EinkommensverhÃ¤ltnisse vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit bzw. des Beginns der
Reha-MaÃ�nahme und der vorausgegangenen Beitragsentrichtung zur gesetzlichen
Rentenversicherung. Die Beklagte und das SG in seinen EntscheidungsgrÃ¼nden
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des Urteils vom 05.07.2018 haben insoweit bereits zutreffend auf die
rechtshistorische Entwicklung der Â§Â§ 3, 11 und 20 SGB VI sowie auf die
ursprÃ¼ngliche Beitragspflicht auf den Bezug von Leistungen nach dem SGB II
generell bis 31.12.2010 hingewiesen. Der Senat macht sich diese AusfÃ¼hrungen
zu eigen und verzichtet auf eine weitere Darlegung.

Ohne diesen unmittelbaren Vorbezug, von dem zugunsten des Versicherten in
begrÃ¼ndeten AusnahmefÃ¤llen um wenige Tage oder einzelne Wochen
abgewichen werden kÃ¶nnte (wie bereits in der Vergangenheit immer wieder von
Gerichten entschieden) gÃ¤be es keine zeitliche Grenze der RÃ¼ckwirkung und
auch keine ausreichende BegrÃ¼ndung fÃ¼r eine Begrenzung. Das BSG hat in
seinem Urteil vom 12.04.2017 ausgefÃ¼hrt, dass es keine zeitliche exakte Grenze
gÃ¤be und es deshalb â��nahe lÃ¤geâ��, auf die Regelung des Â§ 11 SGB VI
zurÃ¼ckzugreifen, wonach jedenfalls fÃ¼r eine MaÃ�nahme der medizinischen
Rehabilitation ausreichend sei, dass innerhalb von 2 Jahren vor Antragstellung
mindestens 6 Kalendermonate mit PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit vorlÃ¤gen (Â§ 11 Abs 2 Nr 1 SGB VI). Wie oben aber
bereits ausgefÃ¼hrt, ist zwischen den gesetzlich genannten Voraussetzungen fÃ¼r
einen Anspruch auf eine Leistung der medizinischen Rehabilitation nach den Â§Â§ 9
bis 17 SGB VI und dem Anspruch auf Ã�bergangsgeld nach den Â§Â§ 20, 21 SGB VI
streng zu unterscheiden. FÃ¼r die AnknÃ¼pfung an Â§ 11 Abs 2 Nr 1 SGB VI
bezieht sich das BSG auf den KontinuitÃ¤tsgrundsatz, legt hierbei aber den
â��Lebensstandardâ�� des Versicherten zugrunde, auf den es aber gerade nicht
ankommt. Das BSG hat bislang auch nicht entschieden, ob etwa die sog. groÃ�e
Wartezeit von 15 Jahren im Sinne des Â§ 11 Abs 1 Nr 1 SGB VI ausreichend sein
kÃ¶nnte, um einen Anspruch auf Ã�bergangsgeld auszulÃ¶sen, die z.B. auch ohne
PflichtbeitrÃ¤ge aus versicherungspflichtiger BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit
erfÃ¼llt werden kÃ¶nnte. Dies ist hier allerdings nicht zu entscheiden. Dies
entspricht aber sicherlich â�� wie das BSG ausgefÃ¼hrt hat â�� nicht der
Entgeltausfallfunktion des Ã�bergangsgeldes und auch nicht den unterschiedlichen
LeistungszustÃ¤ndigkeiten im gegliederten System der gesetzlichen
Sozialversicherung, denen durch entsprechende ErstattungsansprÃ¼che Rechnung
zu tragen ist, ohne dass der Versicherte einen (ggf. auch nur vorÃ¼bergehenden)
Entgeltausfall durch nicht rechtzeitige Leistungserbringung des zustÃ¤ndigen
TrÃ¤gers zu schultern hat.

j.Â  Zur Ã�berzeugung des Senats ergibt sich auch aus der Vorschrift des Â§ 21 SGB
VI Ã¼ber die HÃ¶he und Berechnung des Ã�bergangsgeldes, dass lediglich
aufstockend gezahltes Arbeitslosengeld II der Berechnung des Ã�bergangsgeldes
nicht zugrunde gelegt werden kann. Zum einen wird in Abs 1 auf die Vorschriften
des Teils I, 11. Kapitel des SGB IX verwiesen, das den engen zeitlichen Bezug zum
letzten Entgeltabrechnungszeitraum und damit zum beitragspflichtigen
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen herstellt. Zum anderen erhalten nach Â§ 21
Abs 4 S 1 Hs 1 SGB VI Versicherte, die unmittelbar vor Beginn der
ArbeitsunfÃ¤higkeit oder, wenn sie nicht arbeitsunfÃ¤hig sind, unmittelbar vor
Beginn der medizinischen Leistungen Arbeitslosengeld bezogen und die zuvor
PflichtbeitrÃ¤ge gezahlt haben, Ã�bergangsgeld bei medizinischen Leistungen in
HÃ¶he des bei Krankheit zu erbringenden Krankengeldes (Â§ 47b SGB V). Eine
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ErhÃ¶hung des Anspruchs auf Ã�bergangsgeld durch aufstockend gezahltes
Arbeitslosengeld II ist in Â§ 21 Abs 4 S 1 Hs 1 SGB VI gerade nicht vorgesehen.
DemgegenÃ¼ber wird in Â§ 21 Abs 4 S 1 Hs 2 SGB VI die HÃ¶he des
Ã�bergangsgeldanspruchs bei ausschlieÃ�lichem Bezug von Arbeitslosengeld II
festgelegt. Versicherte, die unmittelbar vor Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit oder,
wenn sie nicht arbeitsunfÃ¤hig sind, unmittelbar vor Beginn der Leistungen
Arbeitslosengeld II bezogen und die zuvor PflichtbeitrÃ¤ge gezahlt haben, erhalten
Ã�bergangsgeld bei medizinischen Leistungen in HÃ¶he des Betrages des
Arbeitslosengeldes II. Durch diese gesetzliche Regelung ist sichergestellt, dass bei
laufendem Bezug von Arbeitslosengeld II, das in diesem Fall fiktiv die Funktion einer
laufenden Lohnersatzleistung haben wÃ¼rde, nicht zwischen den einzelnen
Kompensationen des zu deckenden Lebensbedarfs des LeistungsempfÃ¤ngers nach
dem SGB II differenziert werden soll, um eine mÃ¶glichst reibungslose Abwicklung
des Erstattungsanspruchs im Rahmen des Â§ 25 SGB II zu gewÃ¤hrleisten.
Sicherlich kÃ¶nnte man die Frage aufwerfen, ob es Ã¼berhaupt Aufgabe der
gesetzlichen Rentenversicherung sein kann, Zahlungen eines FÃ¼rsorgesystems
aus Steuermitteln zur Deckung der Wohnraummiete, Heizung, Nebenkosten etc.
oder etwa anteilige Zahlungen fÃ¼r aufwÃ¤ndige ErnÃ¤hrung oder Sonderbedarfe
von LeistungsempfÃ¤ngern auszugleichen. Gerade eine solche Differenzierung wird
durch das Zusammenspiel der Regelungen des Â§ 21 Abs 4 S 1 Hs 2 SGB VI mit Â§
25 SGB II vermieden. Dies erfolgt zur Verwaltungsvereinfachung, die aufgrund des
zeitlich befristeten Rahmens einer medizinischen Rehabilitation zugunsten des
Versicherten, der jetzt Arbeitslosengeld II als (faktische) Lohnersatzleistung bezieht,
auch durchaus akzeptabel und vernÃ¼nftig erscheint. Soweit laufend
Arbeitslosengeld II gezahlt wird und dieser Leistung unmittelbar vorher
PflichtbeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung vorangegangen sind, ist
Ã�bergangsgeld in HÃ¶he des laufend gezahlten Arbeitslosengeldes II festzustellen.
Insoweit â�� und nur insoweit â�� greift nach Auffassung des Senats die Fiktion des 
Â§ 25 S 1 SGB II, dass die Leistungen des TrÃ¤gers nach dem SGB II als Vorschuss
auf die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung zu verstehen sind (so wohl
auch unter Kritik an der Rechtsprechung des BSG als â��nicht restlos
Ã¼berzeugendâ��: KÃ¶hler, a.a.O., Â§ 25 SGB II Rdnr 13 m.w.N.).

k.Â  Die hier herausgearbeitete Rechtssystematik des VerhÃ¤ltnisses der
Regelungen der Â§Â§ 20, 21 SGB VI zu den Vorschriften der Â§Â§ 9 bis 17 SGB VI
Ã¼ber den Anspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation auf der einen
Seite mit der konkreten Zielsetzung des Anspruchs auf Ã�bergangsgeld als
Entgeltersatz oder auch Ersatz einer beitragsbezogenen vorangegangenen
Sozialleistung einerseits sowie der Frage der LeistungszustÃ¤ndigkeiten im
gegliederten System der gesetzlichen Sozialversicherung und den daraus folgenden
ErstattungsansprÃ¼chen in VerhÃ¤ltnis zu den Leistungen nach dem SGB II
andererseits hat im Ã�brigen auch der Gesetzgeber zwischenzeitlich durch eine
Neufassung der hier relevanten Vorschriften des Â§ 21 Abs 4 SGB VI und des Â§ 25
SGB II mit Gesetz vom 11.02.2021 (BGBl I 2021, 154) klarstellend umgesetzt: In der
ab dem 18.02.2021 geltenden Fassung lautet Â§ 25 SGB II nunmehr: â��Haben
Leistungsberechtigte dem Grunde nach Anspruch auf Ã�bergangsgeld bei
medizinischen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung in HÃ¶he des
Betrages des Arbeitslosengeldes II, erbringen die TrÃ¤ger der Leistungen nach
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diesem Buch die bisherigen Leistungen als Vorschuss auf die Leistungen der
Rentenversicherung weiter; dies gilt entsprechend bei einem Anspruch auf
Verletztengeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung.â��
Â§ 21 Abs 4 S 2 SGB VI, der bisher bei bestimmten GrÃ¼nden einen Anspruch auf
Ã�bergangsgeld ausgeschlossen hatte, wurde um einen Buchstaben e) ergÃ¤nzt.
Nach Â§ 21 Abs 3 S 2 e) SGB VI besteht â��kein Anspruch auf Ã�bergangsgeld in
HÃ¶he des Arbeitslosengeldes II fÃ¼r EmpfÃ¤nger der Leistung, die
Arbeitslosengeld II als ergÃ¤nzende Leistung zum Einkommen erhaltenâ��.
Nach der gesetzgeberischen BegrÃ¼ndung (BT-Drs 19/23550 S 103) stellt die
Vorschrift des Â§ 21 Abs 4 S 1, 2. Hs SGB VI eine Ausnahmeregelung im Rahmen der
Bemessung von Ã�bergangsgeld dar, weil ein aktuelles, beitragspflichtiges Entgelt
aus Erwerbseinkommen oder Entgeltersatzleistungen nicht herangezogen werden
kÃ¶nne. Im Falle der Aufstockung rentenversicherungspflichtiger Einkommen mit
Arbeitslosengeld II sei dies jedoch mÃ¶glich und â�� mit Blick auf die
Entgeltersatzfunktion des Ã�bergangsgeldes â�� geboten. Zudem trete eine
VersorgungslÃ¼cke aufgrund unterschiedlicher Auszahlungszeitpunkte des
Ã�bergangsgeldes einerseits und des Erwerbseinkommens bzw. der weiteren
Entgeltersatzleistungen andererseits in der Regel nicht ein. Mit EinfÃ¼hrung von
Buchstabe e) werde deshalb klargestellt, dass die Ausnahmeregelung des Abs 4 S 1
2. Hs keine Anwendung fÃ¼r Versicherte finde, die neben Erwerbseinkommen oder
Entgeltersatzleistungen Arbeitslosengeld II als ergÃ¤nzende, sogenannte
aufstockende Leistungen erhalten. Deren Anspruch auf Ã�bergangsgeld richtet sich
vielmehr allein nach den fÃ¼r die jeweilige Einkommensart geltenden Regelungen.
Denn es sei nicht Aufgabe der Rentenversicherung, existenzsichernde
Unterhaltsleistungen, die von den Jobcentern aufstockend gezahlt wÃ¼rden, im
Rahmen von Ã�bergangsgeld zu finanzieren. Vielmehr zahlen die Jobcenter neben
dem auf der Grundlage von BeitrÃ¤gen zur Rentenversicherung bemessenen
Ã�bergangsgeld im Bedarfsfall weiterhin Arbeitslosengeld II als aufstockende
Leistungen.

Nach alledem war die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts
Bayreuth vom 05.07.2018 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen.

Der KlÃ¤ger trÃ¤gt die Kosten auch des Berufungsverfahrens (Â§ 197a SGG i.V.m. 
Â§ 154 Verwaltungsgerichtsordnung).

Die Revision war zuzulassen, weil der Senat mit der vorliegenden Entscheidung vom
Urteil des BSG vom 12.04.2017 â�� B 13 R 14/16 R â�� abweicht.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf Â§ 197a SGG i.V.m. Â§ 52 Abs 3 S 1
Gerichtskostengesetz.

Erstellt am: 15.12.2021

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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